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Immer mehr Speicher 
für Palmtops
Für verspielte Naturen, bei de-

nen im Kittel ein Palmtop digital Da-
ten vorhält, kündigen verschiedene
Hersteller wie beispielsweise Palm-
One neue Durchbrüche bei den Spei-
cherkapazitäten an. So stellten ei-
nige Hersteller SD-Karten oberhalb
von 512 MB (1 GB von SanDisk,
www.sandisk.com; 1 GB Silicon Po-
wer, www.silicon-power.com u. a.)
oder externe Festplatten im Giga-
bytebereich (2 GB von Cornice,
www.corniceco.com; 4 GB von Ma-
gistor, www.gs-magicstor.com u.a.)
vor. Auch wenn manchem Palm-An-
wender solche Kapazitäten wie das
Digital-Paradies vorkommen mö-
gen, gibt es im medizinischen Be-
reich jenseits der allbekannten ‘Ro-
ten Liste’ weitaus mehr Fachliteratur
für die Handflächen-Rechner. Zum
Beispiel der ICD 10 (www.dragiton.
com/software/Detailed/1704.php),
das Harrisons Manual of Medicine
(www.pdagreen.com/clieplanet/soft
ware_detail.asp?id=8619) und viele
andere Produkte (www.ePocrates.
com, www.pdaMD.com).

EEG steuert Rechner: 
„Gedanken können wir 
(noch) nicht lesen!“
Wer die Publikationen der Neu-

rochirurgen und -biologengruppe
um Turner, Nicolelis, Patil, Car-
mena und Wolf (1, 2) verfolgt, wird
mit Untersuchungen konfrontiert,
bei denen mittels Mehrkanalregis-
trierung implantierter Elektroden,
einer – ad libitum berührungslosen
– Signaltransduktion und EDV-ge-
stützter Datenaufbereitung Patien-
ten/Probanden innerhalb weniger
Minuten einfache externe Steuer-
aufgaben zu erfüllen lernen (z.B.
die Benutzung simpler Video-
spiele). Dass dabei die neuartigen
Elektrodenarrays – natürlich – nur
bei geöffnetem Schädel in ihre Ziel-
region eingesetzt werden können,
dürfte die PR-technisch anvisierten
Patientenzielgruppen (z.B. quer-
schnittgelähmte Menschen) zwar
eher abschrecken, die Mitfinan-
ziers dieser Studien – das US-Mi-
litär – jedoch kaum interessieren.
Neben den zahlreichen, auf im-
plantierten Elektroden bezie-
hungsweise der Analyse von EMG-

Daten basierenden Gehirn-Compu-
ter-Schnittstellen, an denen mo-
mentan zahlreiche Gruppen arbei-
ten, haben einige wenige Teams
grundlegend andere Wege gewählt.
Eine hiervon, die Berliner „Arbeits-
gruppe Neurophysik“ um den Neu-
rologen und Psychiater Prof. Ga-
briel Curio der Charité und die „Ar-
beitsgruppe Intelligente Datenana-
lyse“ um den Informatiker Prof. Dr.
Klaus-Robert Müller vom „Fraun-
hofer Institut für Rechnerarchitek-
tur und Softwaretechnik“ in Berlin-
Adlershof haben bei der CEBIT ihr
interdisziplinäres Projekt „Berlin
Brain-Computer Interface (BBCI)“,
gefördert vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF),
präsentiert (3, 4, 5).
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Sie heißen McPille, Bernie24, DocDago oder EgoPharm und sind angetreten, die Apotheken-Ge-
winne mittels zusätzlicher Online-Offizin zu mehren. Dass dafür eigentlich erhebliche Basisin-
vestitionen in Hard- und Software sowie Logistik nötig sind oder rechtliche Rahmenbedingun-
gen zu erfüllen sind, ist den meisten ApothekerInnen offensichtlich entgangen, wie Sie beim
virtuellen Besuch etlicher der unten aufgeführten Online-Apotheken erkennen werden.

Seit Beginn 2004 ist nicht nur der
Versandhandel mit Medikamen-

ten politisch gewünscht und erlaubt,
sondern auch die Möglichkeit der
Bestellungsabwicklung übers Inter-
net. Das Argument der BMGS-Bera-
ter: Weitere Kostensenkungen für
das GKV-System. Unter der Maßgabe

den Versandhandel nur weiter ver-
längert. Es entstehen also zusätzliche
Kosten (die übrigens überwiegend
bei dem Bundesunternehmen Post
landen...). Nach dem Gesetz über das
Apothekenwesen (ApoG) sind zum
Beispiel kostenlose Zweitzustellung,
ein System zur Sendungsverfolgung
oder eine Transportversicherung
notwendig. Selbst die Einsendung
der Rezepte bei Verordnung rezept-
pflichtiger Medikamente an die On-
line-Apotheke erhöht die Zusatzko-
sten weiter. Da zudem für die Patien-
ten, wie die Ärztezeitung kürzlich
meldete, kaum Preisvorteile beim
Arzneimittelbezug übers Internet zu
erkennen sind, dürfte diese neue Ko-
stensenkungs-Waffe eher wirkungs-
los bleiben. Wenn jedoch GKV-Ko-
stenträger mit Online-Apotheken
preisliche Sonderkonditionen bei re-
zeptpflichtigen Medikamenten für
Ihre Mitglieder vereinbaren, ist die
Grenze der Legalität bereits über-
schritten (Verstoß gegen die Preis-
spannenverordnung).

eines ansonsten weitgehend unver-
änderten Apothekenmarktes (z.B.
des Verbotes von Apotheken-Fremd-
besitz) wird der Fehler dieser
Milchmädchenrechnung jedoch so-
fort deutlich: Die Vertriebskette vom
Hersteller über den Großhandel bis
zur einzelnen Apotheke wird durch
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Vielfältige Verstöße gegen 
das Heilmittelwerbegesetz
Mit der Legalität hapert es übri-

gens auch an anderer Stelle: Bei-
spielsweise hat etwa ein Drittel der
unten aufgeführten Websites kein
oder nur ein rechtlich unzureichend
verfasstes Impressum. Oder: Ob die
Abgabe rezeptfreier, aber apothe-
kenpflichtiger Pharmaka ohne Fach-
beratung – wie in der Apotheke
durchgeführt – (standes-)rechtlich
überhaupt zulässig ist, müssen Ge-
richte noch klären. Auch ein Melde-
system für Arzneimittelrisiken nach
§11 ApoG muss bereitgestellt sein.
Immerhin: Einige der großen On-
line-Apotheken betreiben eine tele-
fonische Hotline sowie einen eMail-
Beratungsservice. Die Gutschrift von
einigen Prozent des Umsatzes mit
rezeptpflichtigen Mitteln eines Pati-
enten auf ein Bonuskonto dürfte
ebenfalls der rechtlichen Überprü-
fung nicht standhalten. Auch die
vielfältigen, bereits jetzt feststellba-
ren Verstöße gegen das Heilmittel-
werbegesetz (z.B. durch Suchma-
schinenbetrug, den Aufbau zahlrei-
cher inhaltsgleicher Websites unter
verschiedenen Namen etc.) dürften
Anwälten noch viel Arbeit verschaf-
fen. Grundsätzlich gilt, dass die Qua-
lität der Arzneimittelversorgung im
Rahmen einer Internet-Apotheke
nicht eingeschränkt sein darf. Diese
wird in einer Offizin-Apotheke ins-
besondere durch folgende gesetzli-
che Vorgaben gesichert: 
• Zugang zur Apotheke für jeder-

mann, 
• Verpflichtung des Apothekers

zum Führen des Vollsortimentes, 
• persönliche Beratung des Kun-

den, 
• Verpflichtung zur Aufrechterhal-

tung eines Meldesystems, 
• unmittelbare Einschätzung des

Kunden durch persönlichen Kon-
takt.

Literatur bei der Redaktion und im
Online-Text.
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Tab. 2 Online-Apotheken (fast ausschließlich aus Deutschland)

Altstadt-Apotheke, Schleswig www.gefion.de
Anna Apotheke, Chemnitz www.anna-apo.de
APO AG, Nettetal (Küsnacht/Zürich) www.apo.ag
- Europa-Apotheke, Nettetal www.europa-apotheek.com
- Apotheke für den Mann, Venlo (NL)/ Nettetal www.apothekefuerdenmann.de
Apo-Discounter.de, Leipzig www.apo-discounter.de
ApoBee – Bienen-Apotheke, München www.apobee.de
apondo – Ihre Internetapotheke, Münster www.apondo.de
Apotheke-am-Rothenbaum, Hamburg www.apo-rot.de
Arznei-Haus24, Hamburg www.arzneihaus24.de
Bernie24 – Hof Apotheke, Kiel www.berni24.de
Bärenapotheke, Magdeburg www.apo-baer.de, www.apo-versand24.de
Deutsche Internet Apotheke, Erftstadt www.deutscheinternetapotheke.de
DocDago – Deutsche Arznei Geht Online, www.docdago.de
Eichenau
Elisabeth-Apotheke, Dresden www.elisabeth-apotheke-dresden.de
Emster Apotheke, Hagen www.emster-apotheke.de
GetPharma, London (UK) www.getpharma.com, 

medikamente.cialis24.de u.v.a.m.
Hirschapotheke, Lahr www.apotheke-hirsch.de
Hubertus Versandapotheke, Mölln www.serviceapotheke24.de
Luitpold-Versandapotheke, Bad Steben www.medikamente-per-klick.de
Löwen-Apotheke, Neuhausen www.mediversand.com
McPille, Bad Zwischenahn www.mcpille.de
Medikamenten-Versand 24, Köln www.medikamenten-versand24.de
Medikaversand, Ursensollen www.medikaversand.de
MyCare.de, Wittenberg www.mycare.de
Pharma Kontor, AM Scheemda (NL) www.pharmakontor.com
Pharma24.de, Neunkirchen www.pharma24.de
Rats-Apotheke, Magdeburg www.ratsapotheke24.de, www.rats-apo.info
Sanicare - Die Versandapotheke, Bad Laer shop.sanicare.de
Shop-Apotheke, Köln www.shop-apotheke.com
UsefulMed - Markt-Apotheke, Rheinböllen www.usefulmed.de
VersandApo.de, Frankenthal www.versandapo.de
Vital-Apotheke, Zwickau www.vitalapotheke.com
0800DocMorris, Herzogenrath www.docmorris.com
@gopharm - Die Internetapotheke, Konstanz www.egopharm.de

Tab. 1 Versandhandel mit Medikamenten

wohnortnahes Versandmodell der ABDA www.aponet.de
(„Homeservice“), siehe Arzneimittel-Bestellung
Graefe T, Kaeding N, Glökler C, Mahlein I, Burfeind www.gesundheitsrecht.de/
W. Sicherung der Arzneimittelversorgung beim arzneimittel11.html
Arzneimittelversand. München, 2003
Vits U. Versandhandel mit Medikamenten. www.netdoktor.de/feature/gesund 
München, 10.02.2004. heitsreform_versandhandel.htm
Schlingensiepen I. Der Versandhandel mit Arzneimitteln www.aerztezeitung.de/docs/ 
läuft erst an – Patienten können kaum Preisvorteile 2004/03/15/048a0204.asp
herausholen. Ärztezeitung 15.03.2003.
Die Preisevergleichsagentur: „MediPreis – www.medipreis.de
... und nicht zu viel gezahlt“.
Auch hier sind erste Arzneimittel-Preisvergleiche möglich. www.deutschesuche.de
Bundesverband der VersandapothekerInnen (BVDVA), Köln www.bvdva.de
Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung www.die-gesundheitsreform.de/ 

hintergruende/verhaltenstipps/ 
apothekentipps.html
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